
Aufgaben:

1. Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern aus!

2. Scanne den QR-Code zur Kontrolle!

3. Schreibe den Text in dein Heft ab!

4. Formuliere die Inhalte des Textes selbst!

    Nutze dazu alle Lückenwörter!

Quellenangabe: Artikel: Einwohner (von Beat Rüst, Ziko van Dijk) - dort unter der Lizenz CC-BY-SA

https://klexikon.zum.de/index.php (https://klexikon.zum.de/index.php?title=Einwohner&oldid=101964)

Einwohner haben fast überall dieselben Rechte wie die : Sie dürfen

Straßen benutzen, sich in Krankenhäusern behandeln lassen und all diese Dinge. Die

 und die Feuerwehr schützen alle Einwohner gleichermaßen. Dafür

müssen sie auch nicht mehr  als die Bürger. Das gilt zum Beispiel

auch für die Schule. Einwohner dürfen also so gut wie alles , was

Bürger auch nutzen dürfen.

Hingegen dürfen Einwohner kaum oder nur sehr wenig , wenn sie

nicht Landesbürger sind. Sie dürfen sich nicht als  wählen lassen und

auch keine Politiker wählen. Auch an  dürfen sie sich nicht beteiligen.

An manchen Orten bekommen Bürger mehr Geld als übrige , wenn

sie in Not geraten. Dies kann eine Unterstützung betreffen, wenn jemand nicht ausreichend

gesund ist, um sich sein  zu verdienen. Es betrifft zum Teil auch alte

Menschen, denen die  nicht zum Leben ausreicht.

Einwohner müssen sich aber auch an alle  halten. Sie dürfen also

nicht einbrechen, nicht zu schnell mit dem  fahren und viele andere

Dinge. Sie müssen sich auch auf der Gemeinde anmelden und dann 

bezahlen. Kinder müssen zur Schule gehen.

Einwohner müssen aber keinen  leisten. Falls es eine Pflicht zur

Mitwirkung bei der  gibt, gilt diese ebenfalls nur für Bürger. Die

übrigen Einwohner können auch nicht zu  oder als Ehrenamtliche

Richter verpflichtet werden. Auch für die Mithilfe bei  kann man sie

nicht aufbieten, etwa bei Schäden durch Überschwemmungen oder .


